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- Grundkenntnisse über Behandlung und
Verarbeitung von Tiefkühlkost

- Grundkenntnisse über die Verpfle-
gungsnachweisführung und die Auf-
Stellung des Speisezettels

- erweiterte Grundfertigkeiten im kü-
chenmässigen Vorbereiten aller zur
Herstellung benötigten Lebensmittel

- Grundfertigkeiten in der Herstellung
von Fleisch- und Wurstwaren

- erweiterte Grundfertigkeiten im Ko-
chen, Dämpfen, Dünsten, Schmoren
und Braten in offener Pfanne

- erweiterte Grundkenntnisse im Würzen
und Abschmecken der Speisen

- erweiterte Grundfertigkeiten im An-
richten u. Zubereiten einfacher Getränke

- Grundfertigkeiten im Backen

- erweiterte Grundfertigkeiten in der
Handhabung von Küchengeräten

- erweiterte Grundfertigkeiten im Pfle-

gen der Küche, der Nebenräume und
der Küchengeräte

- erweiterte Grundkenntnisse über die
Übernahme und die Lagerung von Le-
bensmitteln

- erweiterte Grundkenntnisse der Be-

triebsordnung, Unfallverhütungs- und
Hygienevorschriften

- Grundkenntnisse über Zoll- und Ver-
brauchersteuerbestimmungen

Unser Interview
mit dem Verfasser Hartmut Schauer aus Dettelbach, der selber aktiv Dienst leistete

als Versorgungsfunktionär in der Bundeswehr

Die Arbeit des Rechnungsführers in der Bundeswehr

Vor einem Wiecfer/toltmgs&Mrs erfcwndet
der Kecbmmgs/ü/zrer bei uns zusammen
mit dem Kommandanten Dnter^un/t, Ver-
p//egw«gsmög/tcMet7en /ür die Kompanie.
Wie siebt das im ßundesbeer aus vor einer
langer dauernden Hebung?

Der Rechnungsführer in der Bundeswehr
(BW) verfügt über andere und speziali-
sierte Aufgaben als der Fourier in der
Schweiz. Er ist Zeit- oder Berufssoldat
und kann bis in den Spitzendienstgrad
der Unterführerlaufbahn (Hauptfeldwe-
bei) befördert werden. Die BW verfügt
schon wegen des hohen Präsenzgrades,
der Integration in die NATO und der
vollzogenen Panzerung — Mechanisierung
über eine anders strukturierte Logistik,
die vor allem von einer rein zivilen Bun-
deswehrverwaltung von 183 000 Köpfen
unterstützt wird. Diese Administration
übernimmt auch eine Reihe von «Fourier-

aufgaben». Einen Fourier gibt es in der
BW nicht, seine Aufgaben werden wahr-
genommen von den Nachschubdiensten,
den Versorgungsunteroffizieren, den zivi-
len Standortverwaltungen, Kompaniefeld-
webeln und nur zum geringeren Teil vom
Recbmmgs/übrer.

Seine Hauptaufgaben beschränken sich
auf

- Auszahlung von Wehrsold und weiteren
Gebührnissen, überwiegend nur die
Wehrpflichtigen betreffend

- Abrechnung von Verpflegungsgeldern,
Meldungen und Belegführung

- Führung von Konten, Kassen, Beratung
der Soldaten in Geldangelegenheiten

- Erledigung des dezentralen Einkaufs,
z. B. Büromaterial.

Hiezu erfolgt enge Zusammenarbeit mit
der zivilen Verwaltung, Beamte der Bun-
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deswehrverwaltung fungieren beispiels-
weise als Fachvorgesetzte der Soldaten in
den entsprechenden Fachbereichen.

Wiederholungskurse kennt die BW nicht,
die wenigen Soldaten, die nach Ableistung
des Grundwehrdienstes nochmals zu kur-
zen «Wehrübungen» eingezogen werden,
sind voll in den aktiven Verband inte-
griert. Fragen der Unterkunft regelt die
Standortverwaltung der Bundeswehrver-
waltung, auf der Ebene der Kompanie
sind dabei Ansprechpartner der Kompa-
niechef und vor allem der «Kompanie-
feldwebel», vergleichbar mit dem «Ein-
heitsfeldweibel». Auch die Beschaffung
von Verpflegungsmitteln läuft über die
Standortverwaltung, die hiezu mit dem
Rechnungsführer (kaufmännischer Sek-
tor) und dem Verpflegungsgruppenführer
(praktischer Bereich) zusammenarbeiten.
Auch an Uebungen und Grossmanövern
beteiligen sich zivile Beamte und weitere
Bedienstete unter Wahrnehmung ihrer
Aufgaben auf dem Versorgungssektor.

AZs DiensZvorhereiZzmg gi/Z es einen Ver-
p//egwngsp/an azz/zwsZeZZen, JLefcensmitteZ

müssen besZeZZz, Zimmer zmd t/nfer/om/Z
reserviert werden. Beim Verp/ZegnngspZan
mass ein BndgeZ, zwr Zeiz (/annar 7982:
Fr. 5.25 pro Mann and Tag) eingeZzaZ/en
werden.

Der Verpflegungsplan wird von den Ver-
pflegungsgruppenführern in Zusammenar-
beit mit Rechnungsführer und Beamten
der Standortverwaltung aufgestellt. Kom-
paniechef und Truppenarzt sind hieran
beteiligt und sorgen für eine gesunde und
gute Verpflegung. Der Einkauf erfolgt
über die Bundeswehrverwaltung. Zimmer-
reservierungen entfallen, da Unterkünfte
in den Kasernen und Truppenübungsplät-
zen bereitstehen, deren Organisation eben-
falls überwiegend der Zivilverwaltung ob-
liegt.
Der Verpflegungssatz pro Tag beträgt
4,50 DM und wird von Zeit zu Zeit der
allgemeinen Teuerung angepasst. Bei aus-
serordentlicher dienstlicher Belastung wird
unentgeltlich Zusatzkost bereitgestellt.

Wehrpflichtige erhalten die Verpflegung
unentgeltlich und für Tage, an denen sie

nicht daran teilnehmen (z.B. Wochenend-
urlaub von Freitag nachmittags bis Mon-
tag früh) den entsprechenden Betrag vom
Rechnungsführer ausgezahlt; fürZeiträu-
me des Erholungsurlaubes jeweils den
doppelten Betrag. Zeitsoldaten und Berufs-
Soldaten müssen den Betrag selbst bezah-
len, können sich aber auf «Teilkost» be-
schränken. Geht man aber davon aus,
dass Betriebs-, Personal- und Investitions-
kosten nicht im Betrag einbezogen sind
(reine Aufwendungen für Sachleistungen),
dürfte man pro Tag einen Betrag von 8 bis
10 DM hinzurechnen. Es gibt 3 Mahlzei-
ten, Frühstück, Mittagessen (warm) und
Abendessen (kalt).

Während des WiederhoZungsharses he-

/assZ szch der RecZzmmgs/ührer mZZ L/nZer-

Zczzn/ZsprohZemen (d/e EZnr/chZzmg hesorgZ
der FeZdweZheZj, üherwachz derz Küchen-
che/, sorgZ /ür den ZVachschah an PosZ,

BeZrZehssZo// and LehensmzZZeZn, nebsZ

Wasser. Er ZsZ Büroche/ and hesorgZ dze

WeZZerhZZdnng von Büro-Ordonnanzen,
Küchenche/, PosZ- zznd BeZrZehssZo//-Z7o/.
Er /ührZ dZe BuchhaZZang and vzeZe Kon-
ZroZZen.

Unterkunftsangelegenheiten berühren nur
den Feldwebel und die Zivilverwaltung.
Das Küchenpersonal wird vom S-4-Füh-

rungspersonal auf Einheitsebene (Versor-
gung/Nachschub / Instandsetzung) über-
wacht. Die Post läuft ebenfalls über die
Poststelle des Bataillons, Betriebsstoff ist
Mengenverbrauchsgut und somit Nach-
schubsache, Wasserversorgung läuft über
die Verpflegungsgruppe. «Bürochef» ist
auf Kompanieebene der Kompaniefeldwe-
bei (Einheits-Fw) der sich auch mit den

genannten Ueberwachungs- und Ausbil-
dungsaufgaben befasst. Die Buchhaltung
obliegt dem Materialnachweis, Geldange-
legenheiten, wie schon erwähnt, dem

Rechnungsführer und der «Abteilung Ver-
waltung», zivil.

Der Bechnangs/ührer sorgZ da/ür, dass die
LebensmiZZeZ, die t/nZerhun/Z, evenZueZZ
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der Betriebsstoff bezahlt werde«. Zudem
besoldet er seine Soldaten, L'«fero//fzi'ere
und Offiziere. Ein Soldat erftä'lf bei uns
momentan Fr. 4.— So/d, ein Leu/nun/
Fr. 70.—, der Recftnungsfüftrer (Fourier)
Fr. 6.50. Dazu after erftälf feder die Loftn-
ausgleicftskarte, diese fterecftO'gf nacft
Dienstscftluss zum Bezug eines Loftnaus-
g/eicftes von ftis zu Fr. 700.— pro Tag
(ledig oder Fami/ie, mir oder oime Kin-
der). Dieser Loftnausgleicft erftält der Ar-
fteitgefter, wenn er wäftrend des Dienstes
den voZZen Toftn ftezaftlt, Selbständiger-
werftende eritaZren diesen Loftnausgleicft
persönZicft.

Auch die Bezahlung der genannten Ver-
sorgungsgüter, falls nicht auf dem inter-
nen Versorgungsweg direkt geliefert, über-
nimmt nicht der Rechnungsführer, son-
dern die Zivilverwaltung. Die Besoldung
teilt sich wieder auf in die Gruppen Wehr-
Pflichtige und längerdienende Soldaten.
Dabei erhalten die Wehrpflichtigen Wehr-
sold, der sich nach dem Dienstgrad staf-
feit. Dies gilt grundsätzlich auch für
Wehrübende. Ein Grenadier des untersten
Dienstgrades erhält Wehrsold von täglich
6,50 DM, Anpassungen erfolgen. Beim
Feldwebel sind es 12 DM und beim Haupt-
mann 15 DM. Hinzu kommen freie Ver-
pflegung, freie Heilfürsorge, freie Unter-
kunft, Weihnachtszuwendung, Entlas-
sungsgeld, mannigfaltige Dienstzulagen,
freie Fahrtkosten zur Familie, weitere Er-
mässigungen bei den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, freie Wäsche und Reinigung,
Uebernahme von Sparverträgen, evtl.
Schuldtilgungen und Wohngeldzuschüsse.
Wehrdienst gilt als Beschäftigungszeit im
Sinne der gesetzlichen Sozial- und Arbeits-
losenversicherung, alle Rechte bleiben ge-
wahrt.

Daneben gibt es für verheiratete Wehr-
Pflichtige Unterhaltssicherung, die von
Zivilbehörden gewährt wird. Hiedurch
sollen vor allem die Familien während des
Wehrdienstes unterhalten werden. Der
Satz beträgt allgemein rund 90 % der

vorangegangenen Bezüge, wobei allerdings
Obergrenzen bei hohen Einkommen diese

relativ stärker belasten. Dies hat aber
praktisch sehr wenig Auswirkungen, da es

sich in der Masse um junge, noch ledige
Wehrpflichtige handelt, die um 20 Jahre
alt sind. Die verhältnismässig wenigen
«Gutverdiener» leisten nur Tage oder
höchstens Wochen bei Wehrübungen ab
und werden mit zunehmendem Alter mei-
stens nicht mehr herangezogen. Viele hö-
here Reserveoffiziere dienen dann auch
aus persönlichen Gründen und tolerieren
so einen evtl. Gehaltsverlust. Nach dem
30. Lebensjahr tragen jedenfalls nur sehr

wenige Reservisten kurzfristig Uniform!
Eine Ausnahme ist der öffentliche Dienst.
Beamte/Angestellte erhalten die vollen
Dienstbezüge weiter und zusätzlich noch
den Wehrsold, so findet man denn auch
viele Lehrer oder beamtete Aerzte bei den
wehrübenden Reserveoffizieren!

Anders bei den Längerdienenden: Diese
beziehen Gehalt nach den Richtlinien für
die Staatsbeamten, Grundgehalt, gestaffelt
nach Dienstalter und Dienstgrad, Ortszu-
schlag, Stellenzulagen und Kindergeld.
Weihnachtsgeld (13. Gehalt) und Urlaubs-
geld (300) kommen hinzu. Lediger Grena-
dier der untersten Gruppe: Grundgehalt
927,59 DM (AI), Ortszuschlag 530,84
DM, Zulagen nach Funktion. Hauptfeld-
webel (A 9), höchstens Grundgehalt, ver-
heiratet, 2 Kinder: Grundgehalt 2274,70
DM, Ortszuschlag 884,05 DM, Zulagen,
öffentliches Kindergeld.
Der Dienst des Rechnungsführers ist weit-
gehend Bürodienst, er wird aber auch zu
allgemeinen militärischen Diensten (Wach-
habender, Offizier vom Dienst usw.) her-

angezogen. Die Regelung sämtlicher Geld-
geschähe einschliesslich der Verpflegungs-
abrechnungen, in enger Kooperation mit
der Zivilverwaltung, beschäftigt ihn teil-
weise vergleichbar mit einem zivilen
« Schalterbeamten ».

Herr Softener, wir danken /ftnen /iir die
ausfüftrlicfte Beantwortung unserer Fragen
seftr und wir wussten es aucft zu scftätzen,
dass Sie den Artikel /ür unsere Sonder-
numtner wäftrend der Weiftnacfttsfeier-
tage 7987 .fertiggestellt ftaften.
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